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Hans Calmeyer – Schindler oder Schwindler? 

- ein Anwalt aus Osnabrück als „Judenreferent“ in den besetzten Niederlanden wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges1

„Schindler oder Schwindler?“ – So überschrieb das Magazin „Der Stern“ 2 einen Bei-
trag über den Juristen Hans Calmeyer und brachte damit eine lange währende Kon-
troverse auf den Punkt. Hat der damals knapp vierzigjährige Anwalt, der während des
Zweiten Weltkrieges als „Judenreferent“ an die deutschen Besatzungsbehörden in
den Niederlanden abgeordnet war, Juden vor dem Holocaust gerettet oder hat er
seine Geschichte nur geschönt? Hat er in so genannten Abstammungsverfahren, in
denen über „rassische Grenzfälle“, also über die Frage Jude oder „Arier“, und damit,
wie sich später herausstellte, über Leben und Tod zu urteilen war, bewusst falsch
entschieden oder wurde er schlicht getäuscht und hat nachträglich Nachlässigkeit
zur Rettungstat deklariert? 
Auch die posthume Anerkennung des Juristen als „Gerechter der Völker“ durch Is-
raels Holocaust-Forschungsstätte Yad Vashem 19923 ließ die Kritiker nicht ver-
stummen. Erst vor wenigen Jahren bezeichnete der Historiker Coenraad STULDRE-
HER4, lange Zeit führender Mitarbeiter im angesehenen Niederländischen Institut für
Kriegsdokumentation in Amsterdam, Calmeyer als „funktionierendes Rädchen“ der
Mordmaschinerie. Der Anwalt sei „mitschuldig am Holocaust“. Es gebe keinerlei Be-
weise dafür, dass Calmeyer wissentlich „falsche“ Abstammungsentscheidungen ge-
troffen und dadurch Menschen vor der Vernichtung „gerettet“ habe. Der Jurist sei
vielmehr ein „legalistischer Beamter“ gewesen; er habe „gleichgültig“ gehandelt,
wenn nicht gar mit der „Mentalität eines Schreibtischmörders“. 
Die niederländischen Historiker Louis DE JONG5 und Jacques PRESSER6 waren zuvor
zu ganz anderen – positiven – Einschätzungen gelangt. Calmeyer habe durch falsche
Abstammungsentscheidungen Hunderte, DE JONG meint sogar „annähernd 3.000“
Menschen vor dem sicheren Tod gerettet. Ein Biograf7 sprach sogar von 17.000 Ge-
retteten. – Calmeyer selbst hatte sich nach dem Krieg als „Saboteur der Judenge-
setzgebung“8 bezeichnet. Ohne sein Zutun wären „ungefähr 17.000 Juden mehr“
aus den Niederlanden deportiert worden.
Eine von der Stadt Osnabrück mit der Klärung des Sachverhalts beauftragte Gut-
achterin9 kam zu keinem eindeutigen Ergebnis. Zwar gebe es falsche Abstamm-
ungsbescheide. Es sei jedoch nicht nachzuweisen, dass Hans Calmeyer sich in den
entsprechenden Verfahren bewusst habe täuschen lassen. Bislang sei aus den Re-
sultaten, d. h. den positiven Abstammungsentscheidungen, auf die Motive rückge-
schlossen worden. Dieser Schluss sei jedoch nicht zwingend. Die „Rettung“ einiger
hundert Menschen könne auch nur „das zufällige Nebenprodukt“ seiner Tätigkeit
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gewesen sein.10 Insgesamt habe Calmeyer in Den Haag „Böses und Gutes be-
wirkt“.11

Bis heute hat das führende niederländische Forschungsinstitut, das Niederländische
Institut für Kriegsdokumentation, keine klare Einschätzung zum Wirken Calmeyers.
Man verweist auf noch laufende Untersuchungen.11a

Was war der Anwalt aus Osnabrück nun – Schindler oder Schwindler? 

1. Calmeyers Aufgabenspektrum im „Reichskommissariat“
Hans Calmeyer gehörte zu den wichtigsten Personen der deutschen Besatzungsver-
waltung in Sachen Judenpolitik. Im April 1941 war er von der Wehrmacht in das
„Reichskommissariat“ – so bezeichnete sich die Besatzungsbehörde – gewechselt.
Calmeyer leitete die Abteilung „Innere Verwaltung“ und damit eine der zentralen In-
stanzen auf dem Gebiet der Judenpolitik. Das Aufgabenspektrum des Juristen war
vielfältig. Eine Schwerpunktaufgabe aber lag in der Durchführung der Verordnung
Nr. 6/41 „über die Meldepflicht von Personen, die ganz oder teilweise jüdischen
Blutes sind“.12 Diese so genannte Meldeverordnung war das Fundament der gesam-
ten antijüdischen Politik in den Niederlanden. Ziel der Vorschrift war die „vollstän-
dige Erfassung des Judentums in den Niederlanden“. Die Deutschen erließen die
Vorschrift im Januar 1941. Innerhalb von vier Wochen hatten sich sämtliche Perso-
nen mit jüdischen Vorfahren bei den zuständigen Gemeindeämtern zu melden. In
einem ausführlichen Fragebogen war u. a. anzugeben, wie viele Großelternteile der
jüdischen Religion zugehörten bzw. zugehört hatten. Nach der Zahl der jüdischen
Großelternteile bestimmte sich, ob man nach den Rassegesetzen der Nationalsozia-
listen als Jude galt. In „Zweifelsfällen“, d. h. wenn unklar war, von wem jemand ab-
stammte, sollte das Reichskommissariat entscheiden. Diese Prüfungen, wie sich
später ergab, Entscheidungen über Leben und Tod, fielen Calmeyer zu. Die Zahl der
damit verbundenen „Abstammungsprüfungen“ summierte sich bis 1944 auf annä-
hernd 6.000. Etwa 3.700 dieser Verfahren wurden „positiv“ entschieden, d. h. die
Antragsteller wurden als „Arier“ oder „arische Mischlinge“ eingestuft. Die von Cal-
meyer eingerichtete „Entscheidungsstelle über die Meldepflicht aus der Verordnung
Nr. 6/41“ beschäftigte zeitweise mehr als ein Dutzend Mitarbeiter.

2. Die Abstammungsentscheidungen
Entscheidungen über „arische“ bzw. „nicht-arische“ Abstammung waren im Dritten
Reich alltäglich. Die verquerte Rassendoktrin der Nationalsozialisten erreichte jeden
Winkel des Lebens. Wer bestimmte Berufe ausüben wollte, wer bestimmte Ämter
einnahm, selbst wer heiraten wollte, benötigte einen sogenannten Abtammungs-
nachweis. Die Abstammungsverhältnisse mussten in einer Ahnentafel detailliert dar-
gestellt werden. Wer mehr als zwei jüdische Großelternteile hatte, galt nach den Ras-
segesetzen als „Volljude“. Bei zwei jüdischen Großeltern stand man „auf der Kippe“.
War man Mitglied der jüdischen Gemeinde oder mit einem jüdischen Partner ver-
heiratet, zählte man ebenfalls zu den „Volljuden“. Diesen drohten später Deporta-
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tion und Tod. Alle anderen galten als „jüdisch versippt“ bzw. als „Mischlinge“; sie
wurden diskriminiert, aber nicht ermordet.
In „Zweifelsfällen“,  z. B. wenn die Großeltern unbekannt waren oder der Betref-
fende angab, nicht seine urkundlichen, sondern andere „arische“ Personen seien
seine leiblichen Vorfahren, war eine behördliche Entscheidung einzuholen. In
Deutschland war dafür das „Reichssippenamt“ in Berlin zuständig. Diese dem
Innenministerium zugeordnete Behörde – ein Abspalter aus der Parteiorganisation
der NSDAP – bearbeitete bis Kriegsende annähernd 160.000 Abstammungsverfah-
ren. Bis zu 100 Mitarbeiter waren allein mit der Ausstellung entsprechender „Ab-
stammungsbescheide“ beschäftigt.13 Die Prüfungspraxis war eingefahren, die Richt-
linien äußerst streng.
Mit der Verschärfung der antijüdischen Politik nach 1936 stieg die Anzahl der An-
träge auf Erteilung eines Abstammungsbescheides enorm an. Viele Juden sahen in
der Durchführung einer Abstammungsprüfung die letzte Chance, sich den immer
drückender werdenden Verfolgungsmaßnahmen zu entziehen. Im Reichssippenamt
beobachtete man die Entwicklung mit Argwohn. Ein Sachbearbeiter notierte: Es ist
in den letzten Jahren fortschreitend beobachtet worden, dass Juden die sich für sie
aus den Personenstandsurkunden ergebende rassische Einordnung anzweifeln und
auch in einzelnen Fällen eine günstigere rassische Einordnung, sei es durch richter-
liches Urteil oder sei es durch Abstammungsbescheid des Reichssippenamtes, erei-
chen. Dieser Sachverhalt hat Bedenken ausgelöst.14
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Calmeyers Karteikarte aus der Personalstelle des Reichskommissariates
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Die Entwicklung in den Niederlanden verlief ganz ähnlich. Die Meldeaktion gemäss
der Verordnung Nr. 6/41 ging fast reibungslos vonstatten. Die niederländische Mel-
deorganisation, die damals in Europa ohnehin als mustergültig galt, funktionierte
perfekt. Es gab nur ganz vereinzelt „Fehlmeldungen“. Viele Juden hatten Angst vor
den angedrohten drastischen Strafen. Andere konnten sich einfach (noch) nicht vor-
stellen, dass die harmlos erscheinende Meldeaktion nur der Auftakt einer beispiello-
sen Verfolgungs- und Ermordungsaktion sein sollte.
Nur wenige Wochen nach der Meldeaktion aber begannen die Nazis damit, die
„Schlinge langsam zuzuziehen“. Eine diskriminierende Bestimmung folgte der an-
deren. Die niederländischen Juden wurden entrechtet, enteignet, ghettoisiert und ab
Sommer 1942 schließlich deportiert. Nicht wenige – wie z. B. die Familie von Anne
Frank – tauchten unter. Andere versuchten sich durch einen Antrag auf Überprüfung
ihrer Abstammungsverhältnisse zu retten. Ein solcher Antrag auf „Arisierung“
brachte wenigstens Zeitaufschub. Wer ein Abstammungsverfahren „laufen hatte“,
wurde nämlich zunächst nicht deportiert.
Viele der Antragsteller erfanden jetzt „neue Familienverhältnisse“. Statt des im Mel-
debogen angegebenen jüdischen Vaters wurde ein außerehelicher „arischer Erzeu-
ger“ behauptet, mit dem die Mutter fremdgegangen sei. Es gab aber auch Antrag-
steller, denen ihr Abstammungshintergrund tatsächlich unbekannt war. Diese hatten
den Meldebogen unvollständig abgegeben. Das Reichssippenamt in Deutschland
hätte in diesen Fällen detaillierte Nachforschungen anstellen lassen. In den Nieder-
landen dagegen verzichtete Calmeyer auf solche Ermittlungen. Er ließ zum Beweis
der „arischen“ Abkunft eine eidesstattliche Versicherung genügen, in der der Be-
troffene schlicht zu erklären hatte, dass ihm „keine Umstände bekannt sind, aus de-
nen hervorgehen könnte, dass der fragliche Großelternteil der Rasse nach volljüdisch
ist bzw. war“. Weitere Nachforschungen fanden nicht statt. Die Beweislast für die
Tatsache der „nicht-arischen“ Abkunft blieb so – im Gegensatz zur Beweispraxis im
Reich – auf Seiten der Behörde.
Mit der Verschärfung der Judengesetzgebung im Laufe des Jahres 1941 kamen dann
immer mehr Anträge, die eine Änderung bereits vollständig abgegebener Meldungen
begehrten. Die meisten dieser Anträge waren „falsch“. Die behaupteten Sachver-
halte (z. B. ein unehelicher „arischer“ statt des angegebenen jüdischen Vaters) wa-
ren erfunden. In diesen Fällen konnte eine eidesstattliche Versicherung als Beweis-
mittel nicht genügen. Die Betroffenen hatten durch ihre Anmeldung ja bereits einen
gegenteiligen Sachverhalt als wahr bekundet.
Calmeyer kam aber auch hier den Betroffenen entgegen. Es wurden Beweismittel zu-
gelassen, die gemessen an der – eigentlich maßgeblichen – Praxis des Reichssip-
penamtes keinesfalls hätten berücksichtigt werden dürfen:
In vielen Fällen war die Religionszugehörigkeit für die „rassische Einordnung“ maß-
geblich. Petenten z. B., die sich mit zwei jüdischen Großeltern und als Mitglied ei-
ner jüdischen Gemeinde gemeldet hatten, mussten nun nachweisen, dass sie dieser
Religionsgemeinschaft doch nicht angehört hatten. Häufig bestand diese „Proble-

164

UMBRUCH  09.05.2007  10:19 Uhr  Seite 164



165

Das „Aanmeldingsformulier“ gemäß der Verordnung Nr. 6/41, hier exemplarisch das der nach Amsterdam emi-
grierten deutschen Schauspielerin Camilla Spira 
Quelle: CGB, Sammlung Calmeyer II, persoonsdossiers, Karton 188

UMBRUCH  09.05.2007  10:19 Uhr  Seite 165



matik“ bei Abkömmlingen aus „jüdisch-arischen Mischehen“. Nur wenn feststand,
dass diese Personen nicht der jüdischen Glaubensgemeinschaft angehörten und an-
gehört hatten, konnte die „Entscheidungsstelle“ sie als „Mischling“ einstufen. An-
derenfalls galten sie als „Halbjuden“ und wurden deportiert. In Fällen dieser Art ak-
zeptierte Calmeyer in großer Zahl entsprechende Feststellungsurteile
niederländischer Zivilgerichte, die die Antragsteller gegen die „Nederlandsch-Israe-
litische Hoofdsynagoge“ erstritten. Die Zahl dieser Klagen stieg in kurzer Zeit enorm
an. Offenbar ausnahmslos gelangten die niederländischen Richter zu der Feststel-
lung, der Antragsteller sei „zu keinem Zeitpunkt Mitglied der jüdischen Gemeinde“
gewesen.15 Der durchgängig positive Ausgang dieser Verfahren fiel dann auch bald
auf. „Kollegen“ Calmeyers im Reichskommissariat monierten das Abstellen auf die
Entscheidungen der „politisch wenig zuverlässigen“ niederländischen Gerichte.
Kammergerichtsrat Seiffert z. B., Leiter der Hauptabteilung Justiz im Reichskom-
missariat, mahnte: Die Frage wird nicht dahingestellt werden dürfen, welche Misch-
linge nach niederländischen bürgerlichen Recht wirksam einer jüdischen Kultusge-
meinschaft beigetreten sind, sondern dahin, ob die Mischlinge ... im Reich unter
Judenrecht stehen oder nicht. ... In keinem der bisher vorliegenden Gerichtsverfah-
ren hat die Gemeinde streitig verhandelt und jedes Mal ist demgemäss ein Urteil er-
gangen, das die Nichtzugehörigkeit des Mischlings zur jüdischen Gemeinde fest-
stellt. ... Schließlich ist auch die Befürchtung nicht von der Hand zu weisen, dass
die Judengemeinde Mischlinge durch vereinbarte Prozesse aus der Qualifizierung als
Jude befreien wird. 16

In der „Entscheidungsstelle“ sah man über solche Mahnungen jedoch hinweg. Die
Urteile der niederländischen Zivilgerichte blieben maßgebend.17

Als „problematisch“ erwies sich auch die Einordnung „halbjüdischer“ Minderjähri-
ger. Calmeyer stellte auf die zivilrechtliche Situation in den Niederlanden ab.18 Da-
nach konnte „ein minderjähriger niederländischer Staatsangehöriger nicht selbst-
ständig Mitglied der jüdischen Religionsgemeinschaft sein“. Den damals
siebenjährigen „Mischlingsjungen“ Julius Maarten Menko, ursprünglich als „Voll-
jude“ eingeordnet, stufte Calmeyer dementsprechend als „arischen Mischling“
ein.19 Dass niederländisches Zivilrecht und nicht die tatsächlichen Verhältnisse für
die „rassische Einordnung“ eines „Halbjuden“ maßgeblich sein sollte, hätte einen
deutschen Rassenrechtler aufhorchen lassen. In Deutschland kam es allein auf die
tatsächlichen Umstände an, z. B. auf die Eintragung in Gemeindelisten oder die Be-
schneidung des Jungen.20 Und tatsächlich protestierte Dr. Dr. Rabl, der Leiter der
Abteilung Rechtsetzung im Reichskommissariat: Es kommt nicht darauf an, ob eine
Person rein rechtlich betrachtet imstande ist, eine rechtserhebliche Erklärung im
Sinne der bürgerlich-rechtlichen Vorschriften abzugeben, sondern vielmehr darauf,
ob sie ihrer Zugehörigkeit zu der in Rede stehenden Glaubensgemeinschaft durch
aktives Handeln Ausdruck verleiht ... Nach meiner Ansicht ist daher das minderjäh-
rige Kind aus einer arisch-jüdischen Mischehe, das vor dem 9. Mai 1940 geboren
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Urteil der 1. Kammer des Amsterdamer Landgerichts vom 19. August 1943 über die Feststellungsklage des
Barend Luteraan gegen die Niederländisch-Isrealitische Hauptsynagoge zu Amsterdam wegen dessen Reli-
gionszugehörigkeit
Quelle:
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Die Urteile fielen wohl ausschließlich günstig aus, d. h. es wurde festgestellt, daß der Kläger niemals Mitglied
der jüdischen Gemeinde gewesen sei. Calmeyer machte diese Urteile in zahlreichen Fällen zur Grundlage seiner
Entscheidungen 
Quelle: CGB, Sammlung Calmeyer II, persoonsdossiers, Karton 107
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und beschnitten worden ist, als dann dem jüdischen Gottesdienst beigewohnt hat,
in der jüdischen Religion unterwiesen wurde und auch in sonstiger Weise, insbeson-
dere durch Teilnahme an gottesdienstlichen Übungen und Verrichtungen sich als ak-
tives Mitglied der jüdischen Religionsgemeinschaft bekannt hat, ... als Jude anzu-
sehen. Wollte man anders entscheiden, so würde man dadurch die Möglichkeit
schaffen, dass zweifelsfreie Juden von ihren in dieser Hinsicht selbstverständlich
beflissen arbeitenden Eltern durch einfache Willenserklärung zu jüdischen Misch-
lingen dekretiert werden, was nicht erwünscht sein kann.21 – Calmeyer hielt an sei-
ner Praxis dennoch fest.
Abweichend vom deutschen Vorbild war auch das Verfahren beim Urkundsbeweis.
War die Echtheit einer maßgeblichen Urkunde zweifelhaft, wurde nicht etwa be-
hördlicherseits, d. h. durch das Reichskommissariat, ein Sachverständiger benannt,
sondern dem Antragsteller wurde aufgegeben, durch Beibringung privater Gutachten
den entsprechenden Beweis zu führen. Diese Privatgutachten wurden in aller Regel
dann auch akzeptiert. Im Fall des Jacob Cohen z. B., in dem die Echtheit eines ärzt-
lichen Gutachtens aus dem Jahre 1891 in Rede stand, das eine Geschlechtskrank-
heit des jüdischen Großvaters dokumentierte und insofern eine außereheliche Er-
zeugung des Petenten nahe legte, begnügte sich die „Entscheidungsstelle“
hinsichtlich der Beurteilung des Alters von Papier und Tinte mit dem Befund einer
Papiergroßhandlung bzw. der Begutachtung durch einen niederländischen Gerichts-
sachverständigen. Letzterer war in Untergrundkreisen bekannt für seine Rezepturen
zur Herstellung „historischer“ Schreibflüssigkeiten.
In den zahlreichen Fällen vorgeblicher unehelicher Geburt legte Calmeyer immer
wieder die Aussagen der vermeintlich „betrogenen“ jüdischen Ehemänner seinen
Entscheidungen zu Grunde. Diese Praxis stand in klarem Widerspruch zur Verfah-
rensweise des Reichssippenamtes22 und zu den einschlägigen Weisungen der
Reichsministerien des Innern23 und der Justiz. Danach hatten Zeugenbekundungen
von Juden generell unbeachtet zu bleiben: Dem Verhalten des Juden, dem es nur
Recht sein konnte, dass sein Blut unerkannt in die deutsche Volksgemeinschaft ein-
drang, durfte in keinem Falle Bedeutung beigemessen werden.24 – Calmeyer jedoch
hielt sich nicht an diese Weisungen. Im Fall des Komponisten Ignacy Lilien z. B.
wartete er im Sommer 1942 sogar auf eine aus den Vereinigten Staaten herbeige-
schaffte eidesstattliche Versicherung des jüdischen Vaters, in der dieser dann dar-
legte, dass sein Sohn außerehelich mit einer „Arierin“ gezeugt worden sei.25

Waren Urkunds- und Zeugenbeweise nicht ergiebig, wurde ergänzend eine so ge-
nannte anthropologische oder erbbiologische Untersuchung veranlasst. An Hand
körperlicher Ähnlichkeitsmerkmale sollten dann die „echten Abstammungsverhält-
nisse“ ermittelt werden. Im Reich war das Verfahren dafür streng geregelt. Nur die
vom Reichssippenamt ausdrücklich benannten Gutachter durften beauftragt wer-
den. In den Niederlanden dagegen begnügte Calmeyer sich mit entsprechenden Be-
funden niederländischer Ärzte. Erst ab Herbst 1942 erfolgte eine Überprüfung die-
ser Testate durch eine Art „Obergutachten“ des vom Reichssippenamt anerkannten
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Entscheidung im Abstammungsverfahren des minderjährigen Julius Maarten Menko vom 5. August 1943. Wie
hier entschied Calmeyer für zahlreiche minderjährige „Mischlinge“, daß diese, weil sie nach niederländischem
Recht nicht rechtswirksam Mitglied einer Religionsgemeinschaft sein könnten, auch nicht Juden seien 
Quelle: NIOD, Archiv 25, 167
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Prof. Dr. Hans Weinert26 aus Kiel. Calmeyer und Weinert allerdings sollen sich „den
Ball zugespielt haben“.27 Der Kieler „Experte“ gelangte ohne Ausnahme zu bestäti-
genden, für die Antragsteller positiven Beurteilungen.28

Der niederländische Arzt Dr. A. de Froe, der ca. 400 anthropologische Gutachten in
Abstammungssachen erstellt hatte, berichtete in diesem Zusammenhang: Calmeyer
war eine außerordentlich gewiefte und clevere Figur. Er machte Eindruck auf mich.
Jemand, der die Dinge so zu sagen wußte, dass man ihm keinen Strick daraus dre-
hen konnte. ... Er wußte, dass man ihn für einen Narren hielt. ... Er war gegen die
ganze Judengeschichte.29

3. Wusste Calmeyer, dass er getäuscht wurde?
Die Anträge, die Calmeyers Dienststelle erreichten, waren ganz überwiegend
„falsch“.30 Die unehelichen „arischen“ Väter waren zumeist frei erfunden, Doku-
mente und Aussagen gefälscht. Tatsächlich hatte sich im niederländischen Unter-
grund eine regelrechte Kleinindustrie etabliert, die auf die Herstellung falscher bzw.
die Verfälschung echter Urkunden, Kopien, Fotografien, etc. spezialisiert war.31 So-
gar die Anwälte beteiligten sich an den Täuschungsmanövern. Der Rechtsanwalt
A. N. Kotting, der nach dem Krieg dem Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumen-
tatie die von ihm bearbeiteten Abstammungsakten zur Verfügung stellte, übersandte
zugleich zahlreiche Blanko-Urkunden (Taufbescheinigungen, Verlustanzeigen für
Personalausweise und Blutgruppenkarten des Roten Kreuzes) und „passende“
Stempel und erläuterte dazu: Sämtliche Vorlagen sind Fälschungen und wurden
während der deutschen Besatzung von mir gebraucht, um ‚Beweismaterial‘ herzu-
stellen zur Untermauerung der Antragsschriften, die die Registrierung von Personen
betrafen, die sich als Abkömmlinge jüdischer Großeltern angemeldet hatten (soge-
nannte Calmeyer-Sachen).32

Dass Calmeyer und seine Mitarbeiter von diesen Täuschungen wussten, sie aber aus
Gutwilligkeit trotzdem akzeptierten, liegt angesichts der Vielzahl der „gefälschten“
Anträge nahe, wurde und wird aber gleichwohl in Frage gestellt.33

Die Zeitzeugen und die ganz überwiegenden Stimmen in der Literatur sind dagegen
überzeugt, dass Calmeyer und seine Mitarbeiter bewusst Täuschungen „akzeptier-
ten“, um Antragstellern zu helfen. Die Fälschungen mussten jedoch Qualität haben.
Die Sache musste vertretbar sein, damit die Dienststelle nicht in Verdacht geriet. Vor
allem die beteiligten Anwälte waren bzw. sind sich ohne Ausnahme einig, dass Cal-
meyer und seine Mitarbeiter „falsche“ Fälle als echt akzeptierten. Nach Darstellung
des Anwalts Dr. Benno J. STOKVIS34 wollte Calmeyer „sachkundig“ betrogen werden:
Er wollte selbst an die Richtigkeit seiner Entscheidungen glauben. Aber tief im
Innersten wusste er, dass 98 von 100 Menschen, die er rettete, exakt genauso viel
jüdisches Blut hatten wie die Tausenden, die er in die Gaskammern gehen ließ. 35

J. van Proosdij sagte nach dem Krieg gegenüber den niederländischen Untersu-
chungsinstanzen: Ich habe Antragsschriften bei ihm eingereicht, von denen er
wußte, dass sie falsch waren. Trotzdem half er in Hunderten von Fällen.36
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Ein typisches „erbbiologisches Gutachten“ des Kieler „Rassenanthropologen“ Prof. Dr. Hans Weinert, hier im
Fall Spira, vom 1. Juni 1944 
Quelle: CGB, Sammlung Calmeyer II, persoonsdossiers, Karton 188
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Sein Kollege Kotting37 bestätigte diese Einschätzung. Auch der Anwalt Y. H.
M. NIJGH38 war sicher, dass Calmeyer um die massenhaften Täuschungen wußte. Die
Juristin Lya L. W. van den Dries berichtete, sie habe Calmeyer bei Ihrem erstem Zu-
sammentreffen fünf Fälle präsentiert, von denen nur einer „echt“ gewesen sei.
Gleichwohl habe er vier Fälle „akzeptiert“: In diesem ersten Gespräch erklärte Cal-
meyer mir, ... dass ich ihn betrügen könne, soviel ich wolle, sofern ich es nur so an-
stellte, dass er keinen Ärger mit der Grünen Polizei (der Ordnungspolizei, d. Verf.)
bekäme. Über letzteres mußte ich innerlich ziemlich lachen, weil ich dies bereits
ohne seine Aufforderung getan hatte.39

H. van Bemmel Suyck-Einhorn, Witwe des Haager Anwalts J. R. C. van Bemmel
Suyck, berichtete über Kontakte zwischen Calmeyer und dem Anwalt E. O. Gold-
stein: Er besprach solche Fälle (gemeint sind die Abstammungsverfahren, d. Verf.)
vielfach ganz offen mit Calmeyer, der sehr gut wußte, dass da meistens Betrug im
Spiel war.40

Von betroffenen Petenten selbst gibt es nur wenige dokumentierte Aussagen über die
Tätigkeit der „Entscheidungsstelle“. Das ist nicht verwunderlich. Die überwiegende
Zahl der Antragsteller wurde anwaltlich vertreten. Gleichwohl hat z. B. Susanne Tha-
ler, die Tochter der nach Amsterdam emigrierten Berliner Schauspielerin Camilla
Spira41, bekundet, dass Calmeyer die erfundene Abstammungsgeschichte ihrer Mut-
ter durchschaut, aber dennoch dem Antrag auf Änderung der Meldung stattgegeben
habe.42 Sie wisse dies aus Berichten ihrer Eltern. Camilla Spira hatte behauptet, sie
entstamme einem Seitensprung ihrer Mutter mit einem ungarischen „arischen“
Schauspieler.43 Calmeyer ließ über die Gestapo in Berlin die Mutter zu diesem Sach-
verhalt vernehmen; Prof. Weinert lieferte eine positive Begutachtung. Und so er-
klärte Calmeyer die Petentin schließlich zur „Vollarierin“, obwohl diese sich ur-
sprünglich mit zwei jüdischen Großeltern, mit dem Glaubenbekenntnis „mosaisch“
und als mit einem Juden verheiratet gemeldet hatte. Frau Spiras Ehe mit Dr. Her-
mann (Israel) Eisner wurde so zu einer so genannten Privilegierten Mischehe. Die jü-
dischen Partner und die Kinder solcher „Mischehen“ wurden nicht deportiert. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob Calmeyer sich bewusst täuschen ließ oder
schlicht überlistet wurde, wird schließlich eine detaillierte Auswertung der von der
„Entscheidungsstelle“ bearbeiteten Abstammungsakten vorgeschlagen.44 Dass eine
solche Analyse Erkenntnisgewinn verschafft, ist jedoch sehr fraglich. Abgesehen von
dem erheblichen kriminaltechnischen Aufwand, der nötig wäre, um z. B. die Echt-
heit vorgelegter Urkunden zu überprüfen, ließe sich bestenfalls feststellen, in wel-
chem ungefähren Umfang „falsche“ Beweismittel vorgelegt wurden. Dieser Anteil ist
mit mindestens 90 % aus den insoweit übereinstimmenden Zeugenbekundungen
aber ohnehin bekannt. Die eigentlich strittige Frage, ob Calmeyer bzw. seine Mitar-
beiter die Fälschungen seinerzeit als solche erkannt haben, wäre mit einer solchen
Untersuchung nicht zu klären.
Bei Calmeyers Kenntnis bzw. der seiner Mitarbeiter handelt es sich um subjektive
Sachverhalte. Aus dem Vorliegen objektiver Tatsachen – vorliegend aus der hohen
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Vorläufige Entscheidung Calmeyers im Fall Spira vom 30. September 1943. Doch „erscheint es geboten, den Be-
weis noch zu verstärken“ durch Einholung eines  „gründlichen erbbiologischen Gutachtens“
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Über die Kinder wird mitentschieden. Der Ehemann ist geschützt, weil die Ehe als »Mischehe der Gruppe A«, d.
h. als sogenannte Privilegierte Mischehe, festgestellt wird 
Quelle: CGB, Sammlung Calmeyer II, persoonsdossiers, Karton 188
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Fälschungsquote der Anträge – könnte auf das Vorliegen solcher subjektiven Sach-
verhalte, d. h. auf die Kenntnis von der Unechtheit bestimmter Beweismittel ge-
schlossen werden. Zwingend ist ein solcher Schluß jedoch nicht. Was Calmeyer
wußte, darüber konnten letztlich nur er selbst oder Zeugen, mit denen er sich sei-
nerzeit austauschte, Auskunft geben. Calmeyer selbst hat klar bekundet, dass er
zwar nicht jede einzelne Fälschung erkannt, um den insgesamt hohen Anteil „fal-
scher“ Anträge jedoch gewusst habe. Die Zeugen haben seine Darstellung bestätigt.
Dass insbesondere die Anwälte ausnahmslos angaben, Calmeyer habe von den „Fäl-
schungen“ gewusst, ist besonders hoch einzuschätzen. Die Advokaten hätten eher
Veranlassung gehabt, ihr eigenes Tun ins Licht zu rücken und dem Publikum zu sug-
gerieren, vor allem Dank ihres Einsatzes und ihrer (Täuschungs-) Strategie sei es ge-
lungen, die deutschen Beamten zu überlisten. Dass sie eben dies nicht taten, son-
dern freimütig einräumten, nicht allein ihr Bemühen, sondern vor allem das
Wohlwollen der Beamten des Besatzungs- und Verfolgungsregimes habe den Erfolg
ermöglicht, macht ihre Aussagen ungleich gewichtiger. 
In nicht wenigen Fällen dürften sich Calmeyers Mitarbeiter sogar an der Beschaffung
bzw. Herstellung falscher Beweismittel beteiligt haben. NIJGH45 z. B. berichtete,
Calmeyers Stellvertreter Heinrich Miessen habe ihm Blanko-Personenstandsurkun-
den besorgt, die die Fälschungen echter hätten aussehen lassen. Außerdem habe er
ihm Hinweise gegeben, Dokumente so zu fälschen, dass eine Überprüfung durch
deutsche Behörden kaum möglich war. Ähnliches bestätigte Cees Teutscher.46

Calmeyer hat im Übrigen in keinem Fall Antragsteller oder Anwälte angezeigt oder
verraten. Im Gegenteil: Bei Ablehnung eines Antrages informierte er vielfach die be-
teiligten Anwälte noch vor der Sicherheitspolizei (Sipo). Nicht wenige der abgelehn-
ten Petenten hatten so noch die Möglichkeit vor dem Zugriff der Sipo „abzutau-
chen“.47

4. Unter Beobachtung der SS
Calmeyer stand mit seiner Entscheidungstätigkeit in Abstammungssachen von An-
fang an unter „aufmerksamer“ Beobachtung der Sipo. Anfangs wollte diese die Ent-
scheidungen in Abstammungssachen sogar vollständig an sich ziehen. Der zustän-
dige „Judenreferent“ der Sipo formulierte in einem internen Vermerk: Nachdem aber
die Frage, wer als Jude anzusehen ist, eine wichtige Vorfrage für die Absteckung des
Kreises jener Personen, die ausgesiedelt werden sollen, bildet und die Aussiedlung
vom Reich aus zentral gesteuert wird, muß diese Angelegenheit in deutschen Hän-
den verbleiben. Da die Aussiedlung dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD (Si-
cherheitsdienst, d. Verf.)  übertragen wurde, wäre zweckmäßigerweise die Sicher-
heitspolizei auch hier zu betrauen.48

Als mit Beginn der Deportationen die Zahl der Anträge gemäß § 3 VO 6/41 sprung-
haft anstieg, schaltete sich die Sipo erneut ein. Mitte Juli 1942 beschwerte sich der
Befehlshaber der Sipo und des SD (BdS), Dr. Harster, persönlich bei Calmeyer, die

176

UMBRUCH  09.05.2007  10:19 Uhr  Seite 176



Aussiedlung werde erschwert, weil immer mehr Juden plötzlich auf eine Rückstel-
lung wegen laufender Abstammungsprüfung verweisen könnten.49

Im Laufe des Jahres 1943 wurden die Rückstellungen wegen Abstammungsprüfung
zwar stetig abgebaut, gleichwohl schöpfte man beim BdS den Verdacht, zahlreiche
Juden würden die Verfahren nur betreiben, um ihre wahre Abstammung zu ver-
schleiern oder um Zeit zu gewinnen. In einem Vermerk vom Mai 1943 hieß es: Eben-
falls müssen die Abstammungsjuden einmal überprüft werden. ... Auffallend war,
dass ausgerechnet ein Teil dieser Calmeyerjuden einen derartig hervorstechend gali-
zischen Typ darstellten, dass der Verdacht bestätigt wurde, dass diese Juden die Ab-
stammungserklärung nur laufen haben, um noch eine gewisse Zeit vom Arbeitsein-
satz freigestellt zu sein.50

In der Folgezeit verdichteten sich aus Sicht der Sipo die Hinweise auf Manipulatio-
nen. Im Sommer 1944 schließlich beschloss man eine sicherheitspolizeiliche Nach-
prüfung aller zweifelhaften Abstammungsfälle, insbesondere auch die nochmalige
Überholung sämtlicher vom Generalkommissar für Verwaltung und Justiz durchge-
führten Abstammungsverfahren befohlen. 51

Weil der SS in den Niederlanden geeignetes Personal fehlte, erbat der BdS die Ab-
ordnung eines sachkundigen Bearbeiters aus Berlin. Aus dem Rasse- und Sied-
lungshauptamt der SS wurde darauf hin der Untersturmführer Dr. Ulrich Grotefend
abbeordert. Der gelernte Archivrat hatte sich freiwillig zur SS gemeldet, arbeitete
seit 1942 als Sachbearbeiter im „Ahnentafelamt“ des Rasse- und Siedlungshaupt-
amtes und hatte sich dort ausschließlich mit Abstammungsfragen beschäftigt.52

Grotefend war insofern prädestiniert, Fehler in der Calmeyerschen Prüfungspraxis
aufzudecken. Im August 1944 reiste er nach Holland. Nur wenige Tage später be-
richtete er an seine Berliner Vorgesetzten: Wenn sämtliche bisher im Büro Dr. C.
durchgeführten Abstammungsüberprüfungen nachgeprüft werden sollen, so müssen
alle in Frage kommenden Vorgänge zur Verfügung gestellt werden. Nach Ansicht al-
ler ... Beteiligten (das waren andere SS-Offiziere, d. Verf.) wird aber Dr. C. diese Vor-
gänge nicht herausgeben, da er Gründe hierfür haben will. Die von hier dann vorzu-
bringenden Behauptungen von Fälschungen wird er sicherlich entschieden
zurückweisen, so dass an die Vorgänge nur im Wege der Aktion Schmidt herange-
kommen werden kann.53

Das Misstrauen gegenüber Calmeyer war deshalb manifest. Die „Aktion Schmidt“,
die Beschlagnahme der Abstammungsakten durch die SS, kam jedoch glücklicher-
weise nicht mehr zustande. Die zügig näher rückende alliierte Front vereitelte das
Vorhaben.
Calmeyer und seine Mitarbeiter dürfte dies vor drastischen Folgen bewahrt haben. Vor
allem aber die bis dato „Arisierten“ blieben unentdeckt. Die Fälschung von Beweis-
mitteln und die wissentliche Akzeptanz dieser „Beweise“ wäre zwar schwierig zu bele-
gen gewesen, die im Vergleich zum Reich für die Antragsteller deutlich günstigere Ver-
fahrenspraxis, aber z. B. auch die auffällig hohe Zahl der angeblich außerehelichen
Erzeuger wären dem Abstammungsexperten Grotefend jedoch rasch aufgefallen.
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Exemplarisch: Zwei Seiten der „Liste der Personen jüdischen Blutes, deren genealogische Abstammung auf
Grund von eigenen Anträgen oder auf Grund von Vorstellungen amtlicher deutscher Stellen bei der Abteilung
Innere Verwaltung des Generalkommissars für Verwaltung und Justiz, sich noch in der Prüfung befindet
(„Zurückstellungsliste“)
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Anfangs wurden diese Listen noch per Maschine geschrieben, später dann sogar gedruckt. Hier ein Auszug aus
der 1. Ergänzungs- und Berichtigungsliste vom 16. September 1942 
Quelle: NIOD, Archiv 25, 125 d
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5. Judenrettung auf anderen Wegen
Calmeyer hat aber nicht nur durch falsche Abstammungsentscheidungen Juden ge-
rettet. Ganz wesentlich war – das ist bislang weitgehend unbeachtet geblieben –
seine Einflussnahme auf die Auslegung grundlegender „judenrechtlicher“ Bestim-
mungen schon im Vorfeld der Abstammungsprüfungen. 
Hinsichtlich des zentralen Rechtsbegriffs „Jude“ z. B. votierte der Jurist – ganz im
Sinne der Nazis – für eine Auslegung streng nach Rassekriterien. Diese vordergrün-
dig „legalistische“ Argumentation führte jedoch in den Niederlanden nicht zu schär-
feren Regelungen, sondern zu einer Verkleinerung des Kreises der Verfolgten. Die
Mitglieder der portugiesisch-israelitischen Gemeinde z. B. – dies waren Nachkom-
men der im 16. Jahrhundert vor der Inquisition aus Spanien und Portugal nach Am-
sterdam geflohenen Sepharden – seien, so argumentierte Calmeyer, streng rassisch
betrachtet eigentlich gar keine Juden. Der Prozentsatz jüdischen Blutes liege bei
vielen Personen unter 25 %. Der Jurist schlug deshalb vor, die „portugiesischen Is-
raeliten“ nach Spanien oder Portugal auswandern zu lassen. 
Calmeyers Initiative stieß jedoch auf Skepsis. Letztlich wurden die „Portugiesen“
deportiert. Immerhin erreichte Calmeyer jedoch einen erheblichen Zeitaufschub bis
zum Februar 1944. Nicht wenige erhielten so noch die Chance zur Flucht bzw. zum
Untertauchen. Sein nicht ermüdender Einsatz für diese Sondergruppe ließ ihn bei
den SS-Vertretern eher als Anwalt dieser Juden, denn als Sachwalter des Reichs-
kommissars erscheinen. Der Judenreferent der Sicherheitspolizei, SS-Sturmbann-
führer Wilhelm Zöpf, sagte nach dem Krieg: Dieser Intervention von Calmeyer zu-
liebe wurde bei unserer Dienststelle die Rückstellungsgruppe „portugiesische
Juden“ gegründet. Dabei erschien uns Herr C. nicht als Vertreter des Generalkom-
missars für Verwaltung und Justiz, sondern mehr als Vertreter dieser Judengruppe,
für die er sich persönlich bemühte.54

6. Bilanz
Nach außen gab Hans Calmeyer den regimetreuen Rassenrechtler. Tatsächlich aber
nutzte er seinen Einfluss dazu, dieses Rassenrecht mildernd zu gestalten oder
schlicht zu umgehen. Viele, die nach den Kriterien der Nationalsozialisten eigentlich
als Juden galten, blieben so vor Verfolgung geschützt.
Es war eine glückliche und zugleich höchst bemerkenswerte Koinzidenz, dass aus-
gerechnet diesem Hans Calmeyer die Stelle eines Entscheiders in rasserechtlichen
Zweifelsfragen übertragen wurde. Aus Sicht der Nationalsozialisten musste dies ein
schwerer Fehler sein. Denn Calmeyer war nicht nur kein Befürworter der nationalso-
zialistischen Judenpolitik. Er war ein Gegner des Nationalsozialismus von Anfang an.
Nur wenige Monate nach der Machtübernahme 1933 war ihm die weitere Ausübung
seines Anwaltsberufes verboten worden. Auf Strafverteidigungen spezialisiert, hatte
der Jurist vielfach auch Kommunisten verteidigt. Nun warf man ihm selbst vor, „mar-
xistisch-kommunistisch eingestellt“ zu sein. Sozialdemokraten und Kommunisten
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Die erste Seite von Calmeyers Personalakte, die beim Landgericht Osnabrück geführt wurde
Quelle: StA Osnabrück, Rep 940, Az 2001/015, Nr. 4

UMBRUCH  09.05.2007  10:20 Uhr  Seite 181



182

Die Mitteilung des Oberlandesgerichtspräsidenten über den Erlass des Justizministers vom 8. August 1933, mit
dem Calmeyer die Zulassung zur Anwaltschaft entzogen wurde
Quelle: StA Osnabrück, Rep 940, Az 2001/015, Nr. 2
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gäben sich in seiner Kanzlei „die Türe in die Hand“.55 Außerdem, so würde ange-
führt, beschäftige er eine jüdische Kanzleisekretärin. 
Der gerade 29-jährige Berufsanfänger bestritt die Vorwürfe und wollte sich noch
nicht einmal jetzt von seiner jüdischen Mitarbeiterin, Henriette Hirsch, trennen: 
„Fräulein Hirsch hat das in sie gesetzte Vertrauen bisher vollauf gerechtfertigt. ... Ich
darf bemerken, dass ich aus rein egoistischen Gründen seit der nationalen Revolu-
tion wiederholt den Gedanken erwogen habe, Fräulein Hirsch zu entlassen, um mich
und mein Büro nicht Missdeutungen auszusetzen. Wenn ich solche Absichten, die
mir mein eigenes Interesse gebot, nicht verwirklicht habe, so geschah dies lediglich
mit Rücksicht auf die besonderen Leistungen von Fräulein Hirsch, auf ihre tatsäch-
lich untadelige Führung, auf die Stellungslosigkeit, die eine Entlassung für Fräulein
Hirsch bedeuten musste, kurz gesagt, aus menschlicher Rücksichtnahme. Ich
glaube auch, dass eine jetzt erfolgende Entlassung oder aber eine Entlassung ledig-
lich wegen der jüdischen Konfession vielleicht eher einen Vorwurf gegen mich recht-
fertigen würde, als die Weiterbeschäftigung von Fräulein Hirsch. Ich bin mir be-
wusst, dass ich mich dadurch Missdeutungen aussetze, auch vielleicht beruflich
und finanziell und mich dadurch schädige.“ 56

Die neuen Machthaber ließen sich durch derart verwobene Argumente nicht beein-
drucken.  Und so wurde Calmeyer die Anwaltszulassung durch Erlass vom 8. August
1933 „gemäß § 3 des Gesetzes über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft“57 ent-
zogen, „weil er sich im kommunistischen Sinne betätigt hat“.58

Es sollte fast ein Jahr dauern bis der Jurist seine Zulassung – die Umstände sind bis
heute nicht ganz geklärt – dann doch noch zurückerhielt. 
Der vermeintliche Legalismus war bei Calmeyer deshalb nicht Substanz, sondern
Tarnung. Mit offener Opposition hätte er – als Nicht-Parteigenosse und als vormalig
wegen kommunistischer Betätigung ausgeschlossener Anwalt – wenig erreichen kön-
nen. Unter dem Deckmantel systemkonformer Rechtstreue und verbal „mit den Wöl-
fen heulend“ konnte Calmeyer mehr bewegen. Das „Image“ eines strengen Verfech-
ters des nationalsozialistischen Rassenrechts machte ihn unangreifbar und gerade
deshalb effizient.
STULDREHER kritisiert, Calmeyer hätte sich dem Druck der SS durch Beantragung ei-
ner Versetzung jederzeit entziehen können und sollen.59 Durch sein Verbleiben im
Reichskommissariat habe er letztlich mitgewirkt am reibungslosen Ablauf der De-
portationen. 
Theoretisch hätte Calmeyer eine solche Versetzung betreiben können.60 Vielleicht
scheute er die Rückkehr zur Truppe. Vielleicht erkannte er aber auch frühzeitig, dass
er mehr bewirken konnte, wenn er im System blieb. Die Überlegungszeit jedenfalls
war kurz. Denn folgenlos wäre eine Versetzung nur geblieben, wenn sie noch im Jahr
1941 stattgefunden hätte. Danach gab es schon zu viele „falsche“ Abstammungs-
entscheidungen. Eine Versetzung 1942 oder später hätte die „Entscheidungsstelle“
und die bis dato „Arisierten“ in ernstliche Gefahr gebracht. Die Aufgabe der Ab-
stammungsprüfungen wäre dann der SS, vielleicht auch einem abgeordneten Mitar-
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beiter des Berliner Reichssippenamtes zugefallen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der
Nachfolger Calmeyers den „Abstammungsschwindel“ aufgedeckt hätte, wäre in je-
dem Fall hoch gewesen.
Calmeyer konnte – das steht heute fest – vielen Menschen das Leben retten. Wie viel
es exakt waren, ist im Grunde ohne Belang. Andererseits sind die kursierenden Zah-
lenangaben derart divergent, dass sie auch die Frage nach Calmeyers eigener Glaub-
würdigkeit aufwerfen. Während die Augenzeugen von Hunderten61, zum Teil auch
von Tausenden62 sprachen, nannte Calmeyer selbst ja die Zahl  „17.000“.
Manche meinen, die Divergenz der Zahlenangaben sei nur scheinbar.63 Von einer Ab-
stammungsentscheidung seien im Regelfall mehrere Personen (ein Ehepaar, eine
Familie) betroffen gewesen. Deshalb dürfe man die Zahl der positiven Abstamm-
ungsentscheidungen mit einem Faktor fünf oder sechs multiplizieren. Bei ca. 3.000
positiv entschiedenen Abstammungsanträgen ergäben sich dann 15.000 bis
18.000 Gerettete.
Diese zunächst plausibel erscheinende Erklärung erweist sich bei näherer Prüfung
jedoch als nicht stichhaltig. Zwar trifft es zu, dass die Abstammungsverfahren in der
Regel mehrere Personen betrafen. In den Rückstellungslisten, auf die sich die Zah-
lenangaben der Berichte beziehen, aber auch in den Entscheidungen der Verfahren,
ist dieser Umstand zumeist jedoch berücksichtigt. Im übrigen enthielten die Ent-
scheidungen häufig mehrere Beschlüsse („Einordnungen“) hinsichtlich verschiede-
ner Personen (Familienmitglieder).64 Zum Teil wurde über Angehörige auch nach-
träglich gesondert entschieden.65 Selbst wenn die Zahl der positiv entschiedenen
Abstammungsfälle deshalb geringfügig zu erhöhen wäre, eine Multiplikation mit ei-
nem Faktor fünf oder sechs ist nicht statthaft.
Die mangelnde Schlüssigkeit der „Multiplikations-These“ erhellt auch aus einer an-
deren Überlegung: Von den insgesamt 140.000 in den Niederlanden registrierten
Juden sind etwa 107.000 deportiert worden.66 Ca. 4.000 hatten versucht, ins Aus-
land zu fliehen (von denen etwa 2.000 überlebten). Demnach verblieben ca. 29.000
im Land. Davon waren etwa 8.500 Partner einer „Privilegierten Mischehe“. Fast
1.000 blieben bis Kriegsende im Lager Westerbork. Kleinere Gruppen waren aus an-
deren Gründen (z. B. wegen ihrer protestantischen Religionszugehörigkeit oder als
Staatsbürger neutraler Staaten) von der Deportation ausgenommen. Mindestens
10.000, die Schätzungen reichen bis 17.000, überlebten im Untergrund. Besten-
falls blieben dann noch 9.500 Juden, die Calmeyer durch eine positive Abstamm-
ungsentscheidung gerettet haben könnte. Es dürften, da die Zahl derer, die im
Untergrund überlebt haben, wohl eher mit 15.000 bis 16.000 zu veranschlagen
ist67, eher weniger gewesen sein. Die Zahl 17.000 jedenfalls ist nicht annähernd er-
reichbar.
Calmeyer selbst hat auch anders gerechnet: In einer umfänglichen 1946 im Sche-
veninger Gefängnis verfassten Darstellung sprach er ausdrücklich davon, dass die
Bearbeitung der Zweifelfälle und meine weiteren Bemühungen ungefähr 17.000 Ju-
den vor der Deportation bewahrt hätten. Die Zahl 17.000 ergab sich für ihn deshalb
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nicht allein aus den Abstammungsprüfungen. Er rechnete, das geht aus dem Kon-
text seiner Darstellung hervor, z. B. auch die „Mischehen“ oder sogar die zunächst
nach Theresienstadt deportierte Gruppe der „portugiesischen Juden“ dazu.68 Der
Vorwurf, Calmeyer neige dazu, die Tatsachen für sich zu interpretieren69, ist deshalb
nicht ganz unbegründet. Doch ist zu berücksichtigen, dass seine Möglichkeiten, die
Dinge zu überschauen, während des Krieges und auch 1946 begrenzt waren. Dass
z. B. die „portugiesischen Juden“ schließlich doch in Auschwitz ermordet wurden,
durfte Calmeyer seinerzeit kaum bekannt gewesen sein.
Die Gesamtzahl der durch Hans Calmeyer „Geretteten“ ist letztlich kaum zu ermes-
sen. Die Zahl der „positiv“ entschiedenen Abstammungsfälle liegt bei mindestens
3.709. Diese Zahl ergibt sich aus dem letzten einschlägigen Bericht des BdS.70 Eine
Beschränkung der Betrachtung auf die Abstammungsentscheidungen ist jedoch, wie
gezeigt, nicht sachgerecht. Calmeyer hat vor allem auch durch seine „Rechtspolitik“
eine erhebliche Anzahl von Menschen vor der Deportation bewahrt. Vor allem die Ge-
staltung der Verfahrens- und Beweispraxis in den Abstammungssachen eröffnete vie-
len überhaupt erst die Möglichkeit, diese „Prüfung“ erfolgreich zu bestehen. In Sa-
chen „Mischehe“ trug Calmeyer durch die Einführung eines Meldeverfahrens und
die formelle Feststellung der „Privilegierten Mischehen“ viel zu einer vollständigen
Erfassung und zu einem weitgehenden Schutz der Betroffenen bei. Und, was noch
mehr ins Gewicht fiel: In zahlreichen Fällen wurden solcher „Mischehen“ durch eine
positive Abstammungsentscheidung überhaupt erst begründet. Die „volljüdischen“
Partner und „halbjüdischen“ Kinder in diesen „Mischehen“ waren dann auch ge-
schützt, obwohl hinsichtlich ihrer Person selbst keine oder sogar eine negative Ab-
stammungsentscheidung ergangen sein mochte. Die Zahl der dadurch Geschützen
dürfte mindestens auf einige Hundert zu schätzen sein. Darüber hinaus ist zu be-
denken, dass die gesamte durch Calmeyer initiierte höchst aufwendige Prüfungsma-
schinerie und damit verbunden die Rückstellungspraxis für „Abstammungsjuden“,
„Portugiesische Israeliten“ und „Mischehenpartner“ vielen Menschen einen viel-
leicht lebenswichtigen Zeitaufschub gewährte. Selbst, wer letztlich nicht für
„arisch“ befunden oder als Partner einer „Privilegierten Mischehe“ festgestellt
wurde, gewann kostbare Zeit zur Flucht bzw. zum Untertauchen. Schließlich ist be-
achten, dass nicht wenige der „Abgelehnten“ durch die Entscheidungsstelle „vorin-
formiert“ wurden. Die Zahl derer, zu deren Rettung Calmeyer und seine Mitarbeiter
zumindest beitrugen, dürfte deshalb insgesamt deutlich höher liegen als die Zahl
der günstig entschiedenen Abstammungsfälle. Sie mag zwischen 4.000 und 6.000
zu veranschlagen sein. Calmeyer hat damit mehr Juden gerettet als jeder andere
Deutsche während des Zweiten Weltkrieges.
Letztlich ist nicht wesentlich, wie viele Menschen exakt Hans Calmeyer retten
konnte bzw. zur Rettung wie vieler er beitrug. Entscheidend ist das Bemühen des Ju-
risten und seiner Helfer, die Bedrängten vor dem grausamen Schicksal zu bewahren.
Und dieses Bemühen wird zum Teil sogar deutlicher in den Fällen, in denen die Hil-
feleistung letztlich nicht („portugiesische Israeliten“) oder nur teilweise zum Erfolg
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führte. Der ehemalige Direktor von Yad Vashem, Joseph MICHMAN71, erklärte deshalb
zu Recht: Es kann keinen Zweifel daran geben, dass Calmeyers Motive redlich wa-
ren: seine Abscheu gegen das Nazi-Regime und seine Empörung angesichts der Ju-
denverfolgung. ... Den privaten Kampf zur Rettung von Juden führte er mit Verstand,
Mut und Kühnheit, in ständiger Gefahr für Leib und Leben schwebend.
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